
den Festsetzung des Ehezeitendes für den Versorgungsaus-
gleich auf 28.2.2003 begründet. Wegen der Annahme eines
falschen Ehezeitendes führe die angeordnete Umrechnung der
übertragenen Werte zu einer zu hohen Zahl von Entgeltpunk-
ten, die auf die Antragsgegnerin zu übertragen seien.
II. 1. Die Beschwerden sind nach §§ 629a Abs. 2, 621e Abs. 1
und 3, 517 ZPO statthaft und auch im Übrigen zulässig,
insbesondere form- und fristgerecht eingelegt.
a) Die am Verfahren beteiligten Beschwerdeführerinnen sind
beschwerdeberechtigt. In der höchstrichterlichen Rspr. ist
nämlich anerkannt, dass die an einem Verfahren beteiligten
Versorgungsträger eine Beschwerdebefugnis immer dann ha-
ben, wenn ein bei ihnen bestehendes Rechtsverhältnis in
irgendeiner Weise inhaltlich verändert wird, ohne dass es
darauf ankommt, ob sich der Versorgungsausgleich im kon-
kreten Fall zu Lasten eines Versorgungsträgers auswirkt (vgl.
BGH NJW 1981, 1274; FamRZ 2003, 1738 m.w.N.). Im
Übrigen haben die Versorgungsträger auch die Gesetzmäßig-
keit der Festlegung der zukünftigen Versorgungsregelung zu
wahren (BGH FamRZ 1990, 1099). Darüber hinaus ist die
Deutsche Rentenversicherung Bund auch deshalb beschwer-
debefugt, weil das falsche Ergebnis sie infolge der Über-
tragung einer möglicherweise zu hohen Anzahl von Entgelt-
punkten in finanzieller Hinsicht beeinträchtigen kann.
b) Der Senat hat von einer mündlichen Verhandlung abge-
sehen, da die Parteien rechtliches Gehör hatten, der Sach-
verhalt hinreichend geklärt und eine Vereinbarung der Par-
teien nicht zu erwarten ist (BGH NJW 1983, 824).
2. Die zulässigen Beschwerde sind auch begründet.
a) Das Familiengericht hat zunächst zutreffend die (nach § 1408
Abs. 2 BGB wirksame) Vereinbarung der Parteien dahingehend
verstanden, dass der Versorgungsausgleich nach der zwischen
den Parteien getroffenen notariellen Vereinbarung nur aus den
bis 28.2.2003 erworbenen Anwartschaften durchgeführt werden
soll. Es ist seit langem anerkannt, dass § 1408 Abs. 2 BGB nicht
nur den vollständigen, sondern auch einen teilweisen Aus-
schluss des Versorgungsausgleichs ermöglicht (BGH FamRZ
1986, 890). Soweit die Vereinbarung allerdings mit der Formu-
lierung „ … dass der Versorgungsausgleich in der Weise durch-
geführt werden soll, als wäre der Antrag auf Scheidung unserer
Ehe bereits am 1.3.2003 rechtshängig geworden … “ die
gesetzliche Ehezeit abzuändern versucht, ist dies unzulässig
und deshalb unwirksam. Eine Veränderung oder Verschiebung
der Ehezeit als solcher mit der Folge, dass auszugleichende
Anwartschaften bezogen auf einen anderen als den in § 1587
Abs. 2 vorgesehenen Zeitpunkt bewertet würden, ist nämlich
nicht möglich (BGH FamRZ 1990, 273). Insoweit ist die
gesetzliche Vorgabe des § 1587 Abs. 2 BGB verbindlich und
nicht abänderbar (Johannsen/Henrich-Hahne, Eherecht,
4. Aufl. 2003, Rn 29 zu § 1587 BGB).
b) Die Vereinbarung der Parteien ist weiter daraufhin zu
überprüfen, ob nicht zu Lasten des Ausgleichspflichtigen
mehr Anwartschaften in der gesetzlichen Rentenversicherung
übertragen werden, als dies bei Einbeziehung aller in der

Ehezeit erworbenen Anwartschaften der Fall wäre. In diesem
Falle wäre eine Vereinbarung nämlich gem. §§ 134, 1587o
Abs. 1 Satz 2 BGB nichtig (BGH FamRZ 2001, 1444). Dies
kann vorliegend aber bereits auf Grund der vorliegenden
Versicherungsverläufe ausgeschlossen werden. Daraus ist
ersichtlich, dass der ausgleichspflichtige Antragsteller in der
vereinbarungsgemäß vom Versorgungsausgleich ausge-
schlossenen Zeit (1.3.2003 bis 31.10.2005) weiter höhere
Versorgungsanwartschaften hinzu erworben hat als die aus-
gleichsberechtigte Antragsgegnerin.
c) Das angefochtene Urteil ist somit dahingehend zu korrigie-
ren, dass als Ehezeitende und Bewertungsstichtag für die zu
übertragenden Anrechte der 31.10.2005 heranzuziehen ist.
Die Berechnung des Versorgungsausgleichs ergibt sich dann
wie folgt:
…

Anmerkung
Interessanterweise hatte in dieser Angelegenheit nicht der Aus-
gleichsberechtigte Beschwerde erhoben, sondern nur die Ren-
tenversicherungs-/Versorgungsträger. Letztlich konnte sich die
Berechnung des Familiengerichts schon, wenn auch nur margi-
nal, auf den Ausgleich auswirken, indem nicht die Bewertungs-
ziffern des (gesetzlichen) Stichtages, sondern diejenigen des
(vereinbarten) Stichtages herangezogen wurden. Diese Auswir-
kung war für sich betrachtet zwar so geringfügig, dass der
Beschwerdewert nicht hätte erreicht werden können, was aber
beim Versorgungsausgleich unbeachtlich ist, weil hier der Fix-
wert (1.000 bzw. 2.000 EUR) zum Tragen kommt.
Klarstellend ist anzumerken, dass das Beschwerdeverfahren
nur die Bewertung der Anwartschaften betraf, die auf den
vereinbarten Zeitraum entfielen. Die Bewertung der Anwart-
schaften, die auf den ausgeschlossenen Zeitraum entfielen,
wurde vom Beschwerdeverfahren nicht tangiert. Insoweit war
die Vereinbarung der Eheleute, was den teilweisen (zulässi-
gen) Ausschluss des Versorgungsausgleichs anlangt, nicht zu
beanstanden.

Mitgeteilt und kommentiert von Karl Witopil, Rechtsanwalt,
Albstadt

Keine Geltendmachung isolierter
Auskunftsanspr�che im Scheidungsverbund

§§ 114, 623 ZPO

Isolierte Auskunftsanspr�che, die nicht im Rahmen einer
Stufenklage geltend gemacht werden, kçnnen nicht im
Scheidungsverbund geltend gemacht werden.
(Leitsatz des Einsenders)

Brandenburgisches OLG, Beschl. v. 21.12.2006 – 9 WF
408/06 (AG Cottbus)
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Aus den Gründen: Die gem. § 127 Abs. 2 ZPO statthafte und
in zulässiger Weise eingelegte sofortige Beschwerde bleibt in
der Sache ohne Erfolg.
1. Entgegen der durch das AG geäußerten Auffassung gründet
dies nicht auf einer Mutwilligkeit des Verhaltens der Antrag-
stellerin i.S.d. § 114 ZPO.
a) Die Rechtsverfolgung ist dann als mutwillig anzusehen,
wenn mit Rücksicht auf die für den geltend gemachten An-
spruch bestehende Aussicht auf Erfolg eine nicht bedürftige
Partei von einer Prozessführung vollständig oder teilweise
absehen würde. Soweit der Senat insoweit früher die Auffas-
sung vertreten hat, die Geltendmachung einer Folgesache
außerhalb des Scheidungsverbundverfahrens stelle sich als
mutwillig dar (Brandenburgisches OLG FamRZ 2001, 1083),
ist daran nicht mehr in dieser Allgemeinheit festzuhalten.
Dabei ist zu beachten, dass im Verbundverfahren § 93a ZPO
mit daraus folgender gegenseitiger Kostenaufhebung gilt,
wohingegen bei einer isolierten Klage jedenfalls im Geltungs-
bereich des § 91 Abs. 1 ZPO die Partei möglicherweise ein für
sie kostengünstigeres Ergebnis erreichen kann. Dementspre-
chend ist die Geltendmachung einer Folgesache außerhalb des
Verbundverfahrens unter Berücksichtigung der insoweit mög-
lichen Kostenfolge des § 91 Abs. 1 ZPO nicht mutwillig
(BGH NJW 2005, 1497 f.; Musielak/Fischer, ZPO, 5. Aufl.
2007, § 114 Rn 36 m.w.N.).
Ob dies für sämtliche Folgesachen gilt oder ob dies allein die
zivilprozessualen Folgesachen betrifft (vgl. Musielak/Fischer,
a.a.O.), da grundsätzlich nur für diese die §§ 91 ff. ZPO
gelten, kann dahinstehen. Da die den Zugewinnausgleich der
Parteien betreffende Auskunftsklage der Klägerin eine zivil-
prozessuale Folgesache darstellt, kann deren isolierte Gel-
tendmachung unter den vorangestellten Erwägungen jeden-
falls nicht als mutwillig angesehen werden.
b) Unabhängig von den vorstehenden Erwägungen hätte das
AG noch aus einem weiteren Grunde die Mutwilligkeit nicht
bejahen dürfen. Die hier geltend gemachte Auskunftsklage
kann nicht in zulässiger Weise in den Scheidungsverbund
eingeführt werden.
Im Scheidungsverbund können zulässigerweise auch Stufen-
klagen (§ 254 ZPO) erhoben und hinsichtlich einzelner Stufen
Teilurteile erlassen werden. Zu berücksichtigen ist dabei
jedoch, dass im Verbundurteil nur Scheidungsfolgen, nicht
aber Entscheidungen über Auskünfte, welche die Folgesa-
chenentscheidung erst vorbereiten sollen, geregelt werden
können (FamVerf/Schael, 2001, § 6 Rn 138). Als Folgesa-
chenentscheidung kommt daher regelmäßig nur die Leis-
tungsstufe einer Folgesache in Betracht. Allein zur Vorberei-
tung derselben kann ausnahmsweise zugleich mit der
Leistungsstufe im Wege einer Stufenklage auch ein der Vor-
bereitung dienender Auskunftsanspruch bzw. Anspruch auf
Abgabe der eidesstattlichen Versicherung in den Verbund
eingeführt werden. Isolierte Auskunftsansprüche, die nicht
im Rahmen einer Stufenklage geltend gemacht werden, kön-
nen daher nicht im Scheidungsverbund geltend gemacht wer-

den (BGH NJW 1997, 2176, 2177; Brandenburgisches OLG,
Beschl. v. 3.7.2006 – 9 UF 38/06, FamRZ 2007, 410). …

Mitgeteilt von Dr. Hans van Els, Richter am AG a.D.,
Solingen

Prozesskostenhilfe f�r die
Zwangsvollstreckung von Kindesunterhalt

§ 127 Abs. 2 ZPO

Bei der Unterhaltsvollstreckung ist generell die Beiord-
nung eines Rechtsanwalts geboten.
(Leitsatz der Redaktion)

LG Bad Kreuznach, Beschl. v. 14.3.2007 – 1 T 42/07 (AG
Simmern)

Aus den Gründen: Mit Beschl. v. 9.2.2007 hat das AG
Simmern der Gläubigerin für das Zwangsvollstreckungsver-
fahren einschließlich der Zustellung des Beschlusses Prozess-
kostenhilfe bewilligt, jedoch die Beiordnung eines Rechts-
anwalts abgelehnt mit der Begründung, die Vertretung durch
einen Rechtsanwalt sei weder erforderlich, noch sei der Geg-
ner durch einen Rechtsanwalt vertreten. Ferner hat das AG die
Bewilligung von Prozesskostenhilfe für alle Zwangsvollstre-
ckungsverfahren in das bewegliche Vermögen und in Forde-
rungen zurückgewiesen, mit der Begründung, die Bewilligung
von Prozesskostenhilfe erfolge für jede Vollstreckungshand-
lung gesondert.
Hiergegen wendet sich die Gläubigerin mit ihrer sofortigen
Beschwerde vom 27.2.2007, mit der sie geltend macht, die
Gläubigerin betreibe die Unterhaltsvollstreckung für drei
Kinder, die verschiedenen Altersgruppen angehörten, der
Unterhaltstitel sei dynamisch, im relevanten Zeitraum hätten
sich die Unterhaltsbeträge nach der Düsseldorfer Tabelle
geändert und ferner hätten zwei der Kinder vorübergehend
nicht im Haushalt der Gläubigerin gelebt, weshalb anwalt-
liche Hilfe erforderlich sei. Die Zurückweisung der Prozess-
kostenhilfe für alle Zwangsvollstreckungsmaßnahmen wider-
spreche zudem der gesetzlichen Regelung.
Die sofortige Beschwerde ist zulässig (§ 127 Abs. 2 Satz 2
ZPO), sie hat auch in der Sache Erfolg.
Die Beiordnung eines Rechtsanwaltes ist gem. § 121 Abs. 2
ZPO erforderlich, denn die Gläubigerin hat ein sachlich und
persönlich begründetes Bedürfnis nach anwaltlicher Hilfe.
In der Zwangsvollstreckung ist eine Vertretung des Gläubigers
durch einen Rechtsanwalt erforderlich, wenn tatsächliche oder
rechtliche Schwierigkeiten bestehen. Die Erforderlichkeit be-
stimmt sich nach objektiven und subjektiven Merkmalen, zu
messen an Umfang, Schwierigkeit, Bedeutung der Sache sowie
Fähigkeit des Hilfsbedürftigen, sich mündlich und schriftlich
auszudrücken. Für die Unterhaltsvollstreckung ist auf Grund
der Schwierigkeiten der rechtlichen Beurteilung in der Regel
die Beiordnung eines Rechtsanwalts erforderlich, denn diese
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